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GRENZGÄNGER:  
STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

Datum: 26.01.2018
Autorin: Dr. Magdalena Haring

Grenzgänger nennt man Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im grenznahen Ausland arbeiten 

und täglich zu ihrem inländischen Wohnsitz zurückkehren. Für sie gelten besondere Regelungen zu Be-

steuerung und Sozialversicherung. 

GRENZGÄNGERREGELUNGEN IN DOPPELBESTEUERUNGSABKOMMEN (DBA) 
Grenzgänger haben ihren Arbeitsort im Ausland. Deshalb entscheiden neben den nationalen Gesetzen 

für die steuerrechtliche Behandlung auch Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen den betrof-

fenen Staaten bei der abgabenrechtlichen Beurteilung. Mit einigen Nachbarstaaten, wie Deutschland, 

Italien oder Lichtenstein, hat Österreich eigene Grenzgängerregelungen in den DBA definiert. 

BESTIMMUNGEN MIT DEUTSCHLAND, ITALIEN, LIECHTENSTEIN 
Aus den Bestimmungen für Grenzgänger im DBA mit Deutschland ergibt sich zum Beispiel Folgendes:

Arbeitseinkünfte sind in Österreich zu versteuern, wenn

 • Österreicherinnen und Österreicher ihren Hauptwohnsitz in Grenznähe haben,

 • Ihren Arbeitsort in der Nähe der Grenze des benachbarten Auslands haben und

• täglich an den Wohnsitz zurückkehren.

Als grenznah definiert sind Orte in einer Zone von je 30 Kilometern in beide Richtungen von der Grenze. 

Die Grenzgängerbestimmung gilt nicht für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Auch in Italien und Lich-
tenstein sind die Regelungen ähnlich. Beachten Sie für die genauen Bestimmungen mit den anderen 

Ländern die entsprechenden DBAs. 

ARBEITSEINKÜNFTE IN ÖSTERREICH BESTEUERN 
 • Um die ausländischen Einkünfte in Österreich zu erfassen, muss dem Finanzamt das Formular L17 
übermittelt werden. Dieses ist vom ausländischen Dienstgeber auszufüllen und an das Finanzamt zu 

senden.

 • Die Besteuerung in Österreich erfolgt grundsätzlich nach den gleichen Regelungen wie bei inländi-
schen Dienstnehmerinnen und Dienstnehmern.

 • Das gilt auch für die begünstigte Besteuerung von Urlaubs- und Weihnachtsgeld, sofern ein drei-

zehnter und vierzehnter Bezug ausbezahlt wird.

 • Die Steuer wird allerdings nicht in Form des Lohnsteuerabzuges entrichtet, sondern vom Finanzamt 

in vierteljährlichen Einkommensteuer-Vorauszahlungen vorgeschrieben.

• Diese Vorschreibungen sind vom Steuerpflichtigen selbst zu bezahlen. 

DBA OHNE GRENZGÄNGERREGELUNG: STEUERPFLICHT IM AUSLAND 
Für manche Länder, wie zum Beispiel Schweiz, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Ungarn gibt es im je-

weiligen Doppelbesteuerungsabkommen keine besonderen Regelungen für Grenzgänger. 

In diesem Fall gelten die DBA-Regelungen über nichtselbständige Arbeit und die Arbeitsleistung ist in 

dem Land, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird, zu besteuern. 

In Österreich besteht aufgrund des Wohnsitzes unbeschränkte Steuerpflicht.



H
in

w
ei

s:
 W

ir
 h

ab
en

 d
en

 v
o

rl
ie

g
en

d
en

 B
lo

b
ei

tr
ag

 m
it

 g
rö

ß
tm

ö
g

lic
h

er
 S

o
rg

fa
lt

 e
rs

te
llt

, b
it

te
n

 a
b

er
 u

m
 V

er
st

än
d

n
is

 d
af

ü
r, 

d
as

s 
d

ie
se

r 
w

ed
er

 e
in

e 
p

er
sö

n
lic

h
e 

B
er

at
u

n
g

 e
rs

et
ze

n
 k

an
n

 n
o

ch
 d

as
s 

w
ir

 ir
g

en
d

ei
n

e 
H

af
tu

n
g

 f
ü

r 
d

er
en

 In
h

al
t 

ü
b

er
n

eh
m

en
 k

ö
n

n
en

.

zobl.bauer. Salzburg
Mildenburggasse 4a
5020 Salzburg | Austria
T +43 662 63 9 71-0
F +43 662 62 45 45
salzburg@zobl-bauer.at

zobl.bauer. Kitzbühel
Franz-Erler-Straße 11
6370 Kitzbühel | Austria
T +43 5356 64 4 94-0
F +43 5356 64 4 94-30
kitzbuehel@zobl-bauer.at

zobl.bauer. Pinzgau
Loferer Bundesstraße 2a
5760 Saalfelden | Austria
T +43 6582 72 5 50-0
F +43 6582 72 5 50-30
pinzgau@zobl-bauer.at

zobl.bauer. St. Johann
Hauptstraße 26
5600 St. Johann/Pongau | Austria
T +43 6412 56 56-0
F +43 6412 56 56-16
sanktjohann@zobl-bauer.at

www.zobl-bauer.at

02

Um eine Doppelbesteuerung zu vermeiden gilt Folgendes: Die Einkünfte in Österreich werden im Re-

gelfall je nach Regelung im Doppelbesteuerungsabkommen unter Progressionsvorbehalt von der Be-

steuerung freigestellt oder die im Ausland entrichtete Steuer wird angerechnet (zum Beispiel Doppel-

besteuerungsabkommen Liechtenstein). 

GRENZGÄNGER SIND MEIST IM AUSLAND SOZIALVERSICHERT 
 • Anders als die Einkommensteuer wird die Sozialversicherung bei grenzüberschreitenden Arbeitsver-

hältnissen beurteilt.

 • Werden ausschließlich über das ausländische Dienstverhältnis Einkünfte bezogen, dann gilt: Die Ver-

pflichtung zur Entrichtung der Sozialversicherung fällt, entsprechend dem Territorialitätsprinzip, ins 
Ausland.

 • Die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer muss die nationalen Regelungen des jeweiligen Landes 

beachten. Entsprechend den ausländischen Bestimmungen werden die Sozialabgaben vom auslän-
dischen Lohn abgezogen. Diese Abgaben gelten – falls eine ausländische Pflichtversicherung besteht 

– als Werbungskosten.

 • Die Dienstnehmerin oder der Dienstnehmer kann jedoch wie bei einer inländischen Beschäftigung die 

e-card vorlegen und ärztliche Leistungen in Österreich in Anspruch nehmen.
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